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Gegenden, wo die Bürger einander ihre Besitzungen

gegen die Verwüstungen eines nahe gelegenen Stroms
gleichsam garantiert haben, und hier ist ein Versprechen

aller vorhanden, sich gemeinschaftlich die Hände zu bieten;

das ist der Grund von den bei uns üblichen Gemeinwer-

ken; wer sich laßig dabei erzeigt, begeht folglich eine Un-

treu, und sündiget gegen die ersten Pflichten eines guten

Bürgers,
(Die Fortsetzung folgt.)

(Aus Andrea izten Brief aus der Schweiz ie.)

Zu Vivis oder Veva! hat man vor diesem in einem

gewissen Quartiere der Stadt an den Bewonern derselben

Vorzüglich und fast allein wargeNommcn i daß sie mit
Kröpfen behaftet waren. Ein Brunnen war hier, aus

welchem dieses Quartier sein Wasser »ahnn Auf dies

warf Nun ein geschiktcr Arzt Argwohn, daß es die Ursa-

che solcher Kröpfe wäre, und er so! durch ein ganz leichs

tes Mittel es so verbessert häben, daß dadurch sein Arg^

wohn gerechtfertigt worden, indem hierauf bald die haß-

lichen Kröpfe verschwunden sind. Das Mittel selbst ist

nichts anders gewesen, als eine Parthei altes Eise», daß

matt hinein geworfen.

Für Rünftler
Der berühmte Herr Margraf hat durch vielfältig

angestellte Versuche gefunden, daß eilf bis zwölf Theile

Kupfer und ein Theil Zink den schönsten und weichsten

Tomback geben. Zwo Unzen Kupfer, ein Drachma Zink

und eben so viel Zinn geben gleichfalls einen verlefflichen

Lvmback von einer vollkommenen Goldfarbe.
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